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Der vierteljährliche Abonnementspreis beträgt für Halle und unſere unmittelbaren Abnehmer 22 Sgr.

1852.

Durch die reſp. Poſt Anſtalten
überall nur 26* Sgr. Jnſerate werden, die dreiſpaltige Zeile oder deren Raum, mit 1 Sgr. berechnet.

Jnhalt: Deutſchland (Berlin). Frankreich (Paris). Belgien (Brüſſel). Aus der Rede des Miniſters des Jnnern Herrn von Weſt-
phalen (Schluß). Oeffentliche Sitzung des Schwurgerichts zu Halle. Stadttheater in Halle (Die Hochzeit des Figaro).

Deutſchland.
Erſte Kammer.

37. Sitzung am 3. März. (Schluß.)
Kisker bittet um Aufmerkſamkeit für ſeinen Vortrag, der nicht

von einem Partei Standpunkte ausgehen werde. (Ein großer Theil
der Verſammlung iſt während der ganzen heutigen Debatte nicht auf
ſeinem Platze, zum Theil nicht im Saale. Die ſchwache Stimme des
Redners dringt trotz der Zeichen, welche Ruhe verlangen, kaum durch
den Saal). Er geht auf die Lage der weſtlichen Provinzen und ihrer
Stimmung und das Verhältniß des dortigen Landtags ein und hebt
ſchließlich hervor, daß es ſich bei dem Antrag v. Bethmann nur darum
handle, daß die Regierung die Sache noch einmal in Erwägung ziehe.

Dr. Weerth ſpricht in derſelben Richtung.
Camphauſen bemerkt, daß ſich noch kein Gegner des Antrags

habe hören laſſen er wahrt ſich gegen den Vorwurf, daß er hier ein
Specialgeſetz begünſtige, greift die „ſpeciellen Eigenthümlichkeiten an,
wobei er daran erinnert, daß die Kammer, als der Miniſter des Jn-
nern mit einer gewiſſen Emphaſe zum erſtenmal auf eine ſolche Ei-
genthümlichkeit Weſtfalens hinwies, ſich mit großer Majorität gegen
ſeine Anſicht ausſprach. Jn Bezug auf den rheiniſchen Provinzial
Landtag bemerkt er, daß die Regierung eine Frage über eine Aen-
derung der Vertretung des Grundbeſitzes demſelben nicht vorgelegt
habe. Der Landtag habe ſich darüber dennoch ausgeſprochen und nicht
im Sinne der Bevorzugung von Rittergütern. Die Denkſchrift be-
rufe ſich nur allgemein darauf, daß der Provinzial Landtag das Prin-
zip der Berückſichtigung des Grundbeſitzes anerkannt habe. Dennoch
ſchlägt die Kommiſſion das Vorrecht der Rittergutsbeſitzer als Definiti-
vum vor, die Berückſichtigung anderer Grundbeſitzer aber ſoll der ſpe-
ziellen Geſetzgebung überlaſſen ſein. Auf das Allgemeine der Gemeinde-
Ordnung übergehend, weiſt der Redner ferner darauf hin, daß man ge
wiſſe Verfaſſungsbeſtimmungen, z. B. die Ernennung des Landraths ſo-
gleich acceptire und nicht vom Erlaß des Spezialgeſetzes abhängig mache.
Auf die Motive für die weſtlichen Provinzen übergehend, meint er, der
„Zerſtörungsprozeß“, den der Regierungs-Kommiſſarius befürchtet, könne
höchſtens in einer Mehrausgabe von einigen Thalern beſtehen. Er greift
die allgemeine Argumentation der Rechten an, in den öſtlichen Provinzen
hie ſie das faktiſche, in den weſtlichen aber wolle ſie es auf

eben.

Der Miniſter des Jnnern erwähnt zu ſeiner früheren Rede
noch nachträglich der Berechtigung der dortigen Grundbeſitzer nach dem
Geſetz von 1846 und bemerkt, daß die ſtändiſche Vertretung in der Ge
meinde ihre Baſis finden müſſe.

Der Schluß der Debatte wird beantragt und angenommen. Es
ſind nur noch Redner für den Antrag v. Bethmann eingeſchrieben.)

Ref. v. Düesberg verſucht, die ſämmtlichen Vorredner zu wider-
legen. Es entſteht nun die Frage, ob nunmehr über den Antrag
v. Bethmann's ſogleich abgeſtimmt werden ſoll. Der Reg.Komm.
bemerkt, daß die Regierung noch keineswegs die Hauptgeſichtspunkte
für ihre Vorlagen auseinandergeſetzt habe. Die Rechte und der Mini-
ſter des Jnnern berufen ſich auf die Geſchäftsordnung, die Linke
beſtreitet dieſe Deduktion. Die Kammer entſcheidet ſich, jetzt nicht ab
zuſtimmen.

Ferauf wird die Berathung (3'/ Uhr) bis zur Abendſitzung (6 Uhr)
vertagt.

Berlin, den 3. März. Die Erbfolge des Herzogs Chriſtian von
HolſteinGlücksburg dürfte der „N. Pr. Z.“ zufolge, bereits die vor
läufige Zuſtimmung der ſämmtlichen europäiſchen Mächte haben.

Jm Miniſterium des Innern fand geſtern eine Konferenz zwi-
ſchen dem Miniſter Präſidenten, dem Miniſter des Jnnern und mehre
ren Mitgliedern der Rechten der Erſten Kammer ſtatt, in welcher wie
der die Neubildung der Erſten Kammer berathen wurde.

Berlin, den 4. März. Ueber das Befinden Sr. k. H. des Groß
herzogs von Baden ſind unſerm Hofe erfreulichere Nachrichten zugegan-
gen. Se. k. H. ſoll ſich bereits auf dem Wege der Geneſung befinden.

Jn öffentlichen Blättern findet ſich die Angabe, daß Hr. v.
Vincke, von Hrn. v. Puttkammer gefordert, demſelben eine Ehrenerklä-
rung gegeben habe, um dem Zweikampfe auszuweichen.

Der Unterzeichnete, von Herrn v. Vincke mit der Führung dieſer
Sache beauftragt, erklärt vorſtehende Angabe für unwahr, und iſt ver

ſichert, daß auch die andern, vermöge ihrer Betheiligung mit dicſer
Angelegenheit vertrauten Herrn, dieſer ſeiner Erklärung zuſtimmen.

Berlin, den 2. März 1851.
A. v. Saucken Julienfelde.

Frankreich.
Nach einer telegraphiſche Depeſche aus Paris vom 2. März, Mit-

tags, in der „Jndependance Belge,“ find die in ſieben der neun Wahl-
bezirke des Seinedepartements gewählten Regierungskandidaten fol
gende: Guyard-Delalain ((I1. Bezirk)y; Devink (2. Bezirk);
Dupérier (3. Bezirk; derſelbe hätte, im Widerſpruche mit unſerer
ſchon mitgetheilten telegraphiſchen Depeſche vom 2. März Abends, eine
Majorität von 1400 Stimmen über Cavaignac davon getragen);
FouchéLepelletier (6. Bezirk); Lanquetin (7. Bezirk); Kö
nigswarter (8. Bezirk); Dr. Veron (9. Bezirk). Jm 4. und 5.
Bezirke kam keine gültige Wahl zu ſtande, weil keiner der verſchiedenen
Kandidaten eine hinreichende Stimmenzahl erhielt. Jm 4. Bezirke
zählte jedoch der Regierungskandidat Moreau 1400 Stimmen mehr, als
der Oppoſitionskandidat Carnot.



Der Miniſterwechſel in England, welcher
die Tories wieder ans Ruder bringt, hat zu der allgemein bemerkten
Mißſtimmung Ludwig Napoleons nicht wenig beigetragen, obwohl man
gern im Publikum die Meinung verbreiten möchte, dieſer Wechſel flöße
dem Präſidenten nicht nur keine Beſorgniſſe ein, ſondern ſei ſogar ein

Paris, den 29. Februar.

der kaiſerlichen Republik günſtiges Ereigniß. Zu dieſem Zweck belehrt
die „Patrie“ das Publikum, der Miniſter der auswärtigen Angelegen-
heiten im neuen Kabinet ſei ein perſönlicher Freund des Präſidenten.
Wenn dem wirklich ſo wäre, was aber bezweifelt wird, ſo würde das
gar keine Bürgſchaft für die freundſchaftliche Stimmung von St. James
abgeben; allein daß die „Patrie“ über Freundſchaftsbande zwiſchen
Ludwig Napoleon und dem einen oder dem andern der neuen Miniſter
Großbritanniens nicht gut unterrichtet ſei, geht ſchon daraus hervor,
daß dieſes Blatt der Freundſchaft Lord Eglintons nicht erwähnt, die
kurz vor der Februar Revolution bei einem Tournoi der faſhionablen
Welt Londons zu ſeiner Zeit reichlichen Stoff zur Heiterkeit gab. Wie
zahlreich übrigens die perſönlichen Freunde des franzöſiſchen Staatsober-
haupts im Kabinet von St. James ſein mögen, auf beiden Seiten des
Landes iſt die politiſche Welt einer und derſelben Anſicht, daß dieſes
neue Kabinet im Mißtrauen, welches die öffentliche Meinung in England
in die abſolute Herrſchaft eines Bonaparte ſetzt, eine große Stütze fin-
den werde. Daß eben darum die Verwaltung, an deren Spitze Lord
Derby ſteht, ohne in irgend einer Weiſe gegen die Regierung des Prä-
ſidenten zu reizen oder den Bruch mit ihr zu beſchleunigen, doch kein
Geheimniß aus den Antipathien gegen das bonapartiſtiſche Regiment
machen, und entſchieden der Politik der nordiſchen Mächte ſich anſchlie-
ßen werde, dafür findet man überdies in der Thatſache einen Beleg,
daß Lord Derby ſeinen Freund und zugleich den fäbigſten Kandidaten
für die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten, Sir Stratford Can-
ning, bloß darum übergangen oder vielmehr entfernt gehalten hat, weil
derſelbe keine dem Kaiſer von Rußland „angenehme Perſon“ iſt, das
engliſche Kabinet aber mit dem Kaiſer Nikolaus und ſeinen Verbündeten
Hand in Hand zu gehen beabſichtigt. Darum hat daſſelbe in politiſchen
Salons hier bereits den Beinamen eines Kabinets der heiligen Allianz
erhalten.

Belgien.
Brüſſel, den 2. März. Jch habe Jhnen heute eine Nachricht von

großer Wichtigkeit aus unſerer inneren Politik mitzutheilen, nämlich die
Ernennung eines Souschef d'Etat major. Dieſe Funktion wird gewöhn-
lich nur dann ertheilt, wenn man ernſte Verwicklungen in den Angele-
genheiten befürchtet, mit Einem Worte, wenn die Ruhe des Landes von
außen bedroht wird. Der Hr. Baron Chazal, ein Mann von unbeſtreit-
barer Fähigkeit und einer ſeltenen Geſchicklichkeit in ſeinem militäriſchen
Fache, iſt auf dem Punkte, zu dieſem wichtigen Poſten ernannt zu wer
den. Das königliche Dekret iſt ſchon unterzeichnet, und man erwartet
nur noch die Veröffentlichung im „Moniteur“. Dreimal hat der Gene-
ral Chazal ſchon das Miniſterium in eine ſchwierige Lage verſetzt: das
erſte Mal, indem er eine durch einen Offizier veröffentlichte Broſchüre
autoriſirte, welche die Jnſtitution der Bürgergarde angriff das zweite
Mal, indem er letztere ſelbſt bei einer Revue beleidigte; endlich zum
dritten Male, als er einem Mitgliede der Repräſentanten Kammer bei
der Diskuſſion über das Budget des Krieges eine Herausforderung zu
ſchickte. Dies traurige Benehmen eines Mannes, welcher die Achtung
und die Sympathieen eines ganzen Landes beſaß, eines Mannes, der
durch die Gefahr, worin ſein Leben in einer ſchweren Krankheit ſchwebte,
eine ganze Nation aufregte, änderte natürlich Alles, und der Mann,
der früher von Allen geliebt war, ſah ſich allgemein verlaſſen und
wurde der Gegenſtand vieler Aufeindungen. Das Miniſterium billigt
daher dieſe Ernennung nicht; ſeinerſeits wird der General durch den
König protegirt, deſſen Achtung und Sympathie er ſich zu erhalten
gewußt hat. Das Miniſterium hat Sr. Majeſtät Vorſtellungen gegen
dieſe Ernennung eingereicht, welche indeß wie man mir verſichert

dieſelbe trotz aller Vorſtellungen aufrecht erhält. Mehrere Miniſter-
Conſeils haben Statt gefunden, und Hr. Rogier hat im Namen des
Miniſteriums Sr. Majeſtät erklärt, daß an dem Tage, wo beſagtes
königliches Dekret im „Moniteur“ erſchienen, das Miniſterium ſeine

Entlaſſung geben würde. (K. Z.)Provinzielles.
Die Nachricht, daß auf dem Eichsfelde der Typhus ausgebrochen,

iſt nach den amtlich eingegangenen Berichten nicht begründet. Dagegen
ſoll die faſt jährlich wiederkehrende Noth bei den gegenwärtigen Korn-
preiſen und dem Kartoffelmangel in den Kreiſen Worbis und Heiligen-
ſtadt außerordentlich geſtiegen ſein.

Aus der Rede des Miniſters des Jnnern Herrn von
Weſtphalen,

gehalten
in der Erſten Kammer am 17. Februar 1852,

(Schluß aus Nr. 109.)
Es iſt der Vorwurf gemacht worden, man ſuche ſich das aus den
Geſetzen heraus, was Einem bequem ſei und führe das nicht aus, was
unbequem ſei. Jch glaube, hier iſt der Moment, wo ich auf dieſen
Punkt eingehen kann. Dieſer Einwurf iſt gänzlich unbegründet. Man
muß unterſcheiden zwiſchen den Organen, welche das neue Geſetz be
abſichtigt, alſo zwiſchen der Kreisvertretung, die nach g. 6 gebildet wer
den ſoll durch die Wahl der Vertreter der Gemeinden des Kreiſes, und
der Provinzial Vertreter, die aus der Kreisvertretung hervorgehen ſoll

einerſeits, das ſind die Organe, und andererſeits muß man ſich ver
gegenwärtigen, welche Prinzipien ſtellt dieſes Geſetz auf hinſichtlich der
Attributionen der Vertretung der Kreiſe und Provinzen; wo iſt
das Feld ihrer Praxis, wo liegt ihre Kompetenz? Das Geſetz hat
keinen beſondern Publikations Termin, ſondern iſt blos durch die Jn-
ſertion in die Geſetz Sammlung, nach Verlauf der vorſchriftsmäßigen
Tagezahl in Rechtskraft übergegangen. Alle ſeine Beſtimmungen über
die Kompetenz gelten vollkommen. Aber das iſt klar, daß die Organe
nicht wirken können, die nicht da ſind, und warum ſie nicht da ſind,
das habe ich Jhnen vorher nachgewieſen. Diejenigen Orgaue, welche
als interimiſtiſche Organe zu fungiren haben, üben dieſelben Befugniſſe
aus, welche das Geſetz den zu bildenden Organen beilegt, denn ſo
heißt es im Art. 67. Derſelbe Grundſatz iſt bereits ausgeſprochen in
der Jnſtruktion meines Herrn Amtsvorgängers vom 3. Juli 1850. Es
iſt alſo daſſelbe Prinzip fortdauernd angewendet worden. Hiernach iſt
alſo die Provinzialverſammlung, welche der Miniſter des Jnnern voll
kommen in ſeinem Rechte berufen hat, wenn ſie auf die Vorlagen der
Staatsregierung ihr Gutachten über die Gemeinde Ordnung abgiebt,
hierzu auch berechtigt. Man hat nun aber auch einen Widerſpruch
gegen die Verfaſſung gefunden. Meine Herren! Auch darüber iſt be-
reits in Jhrer Kommiſſion und auch in der Denfſchrift die Rechtferti
gung der Staats Regierung auszuführen verſucht worden. Jch erlaube
mir, hier die Entgegnung zu wiederholen. Man ſagt, der Art. 105.
der Verfaſſungs Urkunde ſtehe entgegen, indem da beſtimmt iſt, wie
die Vertretung und Verwaltung der Gemeinden, Kreiſe, Bezirke und
Provinzen des Preußiſchen Staates durch beſondere Geſetze unter Feſt
haltung folgender Grundſätze näher beſtimmt werden ſolle:

1) Ueber die inneren und beſonderen Angelegenheiten der Provinzen,
Bezirke, Kreiſe und Gemeinden beſchließen aus gewählten Ver-
tretern beſtehende Verſammlungen, deren Beſchlüſſe durch die
Vorſteher der Provinzen, Bezirke, Kreiſe und Gemeinden ausge-
führt werden.

Um den richtigen Standpunkt feſtzuhalten, auf den es bei Beur-
theilung der Frage ankommt, ob die Staats Regierung der Verfaſſung
gemäß verfahren iſt, muß hier hervorgehoben werden daß nicht unmit-
telbar aus dieſer eben verleſenen Beſtimmung der Verfaſſungs Urkunde
heraus argumentirt werden kann denn die Verfaſſung weiſt ausdrücklich
hin auf beſondere Geſetze, welche nach dieſer Richtung ergehen ſollen.
Sie ſind ergangen, das ſind die Gemeinde, Kreis und Provinzial
Ordnung. Alle Folgerungen können daher nur abgeleitet werden aus
dieſen letzten Geſetzen ſelbſt, nicht aber aus dieſem Artikel der Verfaſ-
ſungsUrkunde. Sodann enthält dieſe Verfaſſungsbeſtimmung ſelbſt kei
nesweges eine ausdrückliche Erklärung, wodurch die Stände aufgehoben
worden wären dieſes wird vielmehr nur gefolgert aus dem oft verleſe
nen Art. 66. der Kreis und Provinzial Ordnung im erſten Alinea.
Dem zu Folge iſt es auch nicht erforderlich, eine nähere Beweisführung
darüber anzutreten, ob die Zuſammenſetzung der Kreis und Provin-
zialſtände etwas enthält, was gegen die Verfaſſung ſei, namentlich
gegen die Worte: „Die Verſammlung beſchließt durch gewählte Ver-
treter.“ Wenn aber dieſes bewieſen werden ſoll, ſo zeigt ſich, daß
auch hierin kein Widerſpruch iſt, denn wenn in der Provinzial Ver-
tretung und bei der Kreis Vertretung Viril Stimmen vorkommen, ſo
liegt darin kein Widerſpruch gegen die VerfaſſungsUrkunde. Das
folgert die Staats Regierung daraus daß die Gemeinde Ordnung
vom 11. März 1850 ſelbſt, die in Folge der Verfaſſungs Urkunde
ergangen iſt, ebenfalls Vertretungen kennt, welche nicht gewählt ſind
Artikel 68. der Gemeinde Ordnung ſetzt bekanntlich feſt, daß die-
jenigen Grundbeſitzer in den Gemeinden, welche mehr als ein
Viertheil der Gemeindeſteuer bezahlen, ohne Wahl Mitglieder des
Gemeinderaths ſein ſollen. Artikel 155 der Gemeinde Ordnung ſetzt
die ſehr ausgebreitete und noch lange dauernde Ausnahme feſt, daß alle
diejenigen Gemeinden, die bisher keine gewählte Vertretung gehabt ha-
ben, und wo die Umſtände es auch nicht geſtatten, ſie einzuführen, eine
ſolche gewählte Vertretung nicht bedürfen, ſondern verwaltet und ver-
treten werden ſollen durch einen Grundbeſitzer, welchen die Regierung
dazu beauftragt. Meine Herren! Wenn das etwas prinzipiell Wider-
ſprechendes gegen die VerfaſſungsUrkunde wäre, dann bitte ich erſt die
ſen Widerſpruch zu beſeitigen, welcher zwiſchen dem Geſetz und der
Verfaſſungs Urkunde iſt. Für die Regel, daß, ſo lange die neuen, durch
das Geſetz angeordneten Organe nicht vorhanden ſind, man ſich der alten
Organe zu bedienen habe, ſpricht ferner ein Prinzip, welches die Ver-
faſſungs- Urkunde im Artikel 110 feſtſtellt. Sie ſagt daſelbſt

„Alle durch die beſtehenden Geſetze angeordneten Behörden blei-
ben bis zur Ausführung der ſie betreffenden organiſchen Geſetze in
Thätigkeit.“ t

Man hat eingewendet, dieſer Artikel könne zur Rechtfertigung der
Einberufung der Provinzial Landtage nicht angezogen werden weil der
Artikel nur von Behörden ſpreche. Soll man ſich auf eine Erörte-
rung über den Begriff „Behörden“ einlaſſen, ſo würde es leicht ſein,
nachzuweiſen, daß der Geſetzgeber ſelbſt dieſem Ausdrucke eine weitere
Bedeutung beigelegt hat, nämlich die, daß darunter auch gewählte Kor-
porationen verſtanden werden können. Jm Art. 152 der Gemeinde-
Ordnung heißt es:

„Die Verrichtungen, welche in dieſem Geſetze dem Gemeinde
rathe, dem Gemeinde Vorſtande, dem Bürgermeiſter, dem Kreis
Ausſchuſſe und dem Bezirksrathe beigelegt ſind, ſollen, wo
und ſo lange dergleichen Behörden noch nicht vorhanden ſind,
von denjenigen Behörden ausgeübt werden, welche der Miniſter des
Jnnern bezeichnen wird.“
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Auch iſt es bekanntlich eine auf Notorität beruhende Thatſache, daß
in den verfloſſenen Jahren die ſtädtiſchen Organe, wie der Magiſtrat
und die Stadtverordneten Verſammlung, ſehr häufig als Stadt Be
hörden bezeichnet worden ſind. Allein die Staats Regierung legt auf
dieſe Begriffs Beſtimmung einen entſcheidenden Werth nicht, ſondern ſie
beruft ſich nur auf die Analogie des Art. 110 der VerfaſſungsUrkunde,
welche ſie mit vollem Rechte glaubt darin finden zu können, denn die
Verfaſſung ſagt, daß alle Behörden in Thätigkeit bleiben ſollen, bis die
betreffenden organiſchen Geſetze ausgeführt ſind. So handelt alſo die
Regierung nicht gegen den Jnhalt der Verfaſſungs Urkunde, wenn ſie
daſſelbe Prinzip anwendet auf Korporationen. Es bedarf aber der Be
rufung auf dieſe Artikel nicht, weil ſie ihre Vollmacht nicht über-
ſchritten hat.

Der Rechtsanſchauung, welche dafür aufgeſtellt iſt, daß ungeachtet
des Ausſpruchs des Art. 66 der Kreis, Bezirks und Provinzial
Ordnung

„alle ſtändiſchen Geſetze ſind aufgehoben“
die Stände dennoch fortdauern, oder zu Unrecht aufgehoben
ſeien, tritt die Staats- Regierung nicht entgegen, und hat auch keine
Veranlaſſung, dieſe Rechts- Ausführung näher zu motiviren. Das gehört
zu der Ueberzeugung eines Jeden.

Die Staats Regierung hatte bei dem Schritte, den ſie that, nur
zu prüfen, was ihre Jnſtruktionen beſagten. Wenn nun ſowohl das
Bedürfniß als auch die Vollmacht, die das Geſetz gab, die Berechtigung
gewährte, die Kreis und Provinzialſtände wieder in Wirkſamkeit zu
ſetzen, tritt nun drittens ein Grund noch hinzu, der die Regierung da-
zu veranlaßte. Das war die Ueberzeugung, daß nach den Jahren der
Erſchütterung die Zeit der Ueberlegung, der ruhigeren Würdigung
unſerer vaterländiſchen, geſchichtlichen Jnſtitutionen herbeigekommen war.
Die Uebergangs Beſtimmungen der Geſetze gewährten ihr eine Friſt, in
dieſer wichtigen Beziehung Erwägungen anzuſtellen und in Betracht,
daß für die dauernde Begründung unſerer Jnſtitutionen nichts wichtiger
iſt, als ſie den vorhandenen Zuſtänden und Bedürfniſſen des Landes
anzupaſſen; nicht aber ſich zu begnügen, bei Geſetzen, die aus allgemei-
nen Prinzipien hergeleitet ſind oder dem Auslande nachgeahmt wurden,
faßte das Miniſterium den Beſchluß, in die alte Bahn wieder einzu-
leiten. (Rechts Bravo!)

Ob nun diejenigen, welche die ſtändiſchen Organiſationen für unſer
Preußiſches Vaterland für unentbehrlich und wünſchenswerth anerkennen,
aber nicht mit dem Miniſterium gehen wollen, welches die ſtändiſchen
Inſtitutionen einſtweilen erhalten hat, die Entſchloſſenheit gehabt haben
würden, ſich der Vollmacht, die das Geſetz in interimistico giebt, zu
bedienen, mag bezweifelt werden aber daß ſie die Kreis und Provin-
zialſtände vor Erlangung eines entſprechenden Definitivums wieder beſei-
tigen und zu unſerer Vergangenheit zurückwerfen würden, wenn ſie an
dieſer Stelle ſtänden, iſt kaum zu glauben. Rechts Bravo!)

Jene äußerſte Seite dieſes hohen Hauſes greift die Anordnung
des Miniſteriums am konſequenteſten an, aber wie ich dafür halte, nicht
mit Recht. Denn die Geſetze haben, wie ich glaube nachgewieſen zu
haben, die Stände noch nicht vernichtet. Ob das reine mo-
dernconſtitutionelle Syſtem über das durch ſtändiſche Gliederung modi-
fizirte Preußiſche VerfaſſungsSyſtem den Sieg davon tragen wird, das
iſt eben die Frage, welche zu erledigen iſt. (Sehr gut rechts).

Die Geſchichte von Frankreich durch zwei Generationen ſpricht
nicht für die Lebenskraft und Wahrheit des modern -conſtitutionellen
Syſtems. Denn die Hinwegräumung aller ſtändiſchen Selbſtſtändigkeit
bahnte der Revolution und dem Sozialismus den Weg, (Lebhaftes Bra-
vo rechts) und führt. endlich zum Regimente des Säbels.

Dieſes ſind die Betrachtungen, mit denen das Miniſterium glaubt
in die Diskuſſionen, welche bevorſtehen, eingehen zu müſſen, und was
insbeſondere die beiden vorliegenden Anträge betrifft, ſo erlaube ich mir,

mit Wiederholung des Kompetenz-Einwandes, nur die Bemerkung, daß
es am geeigenetſten ſein würde, wenn das hohe Haus über dieſe An

träge nach dem Vorſchlage Jhrer Kommiſſion zur Tagesordnung überginge.
Das Gouvernement hat jedenfalls die Ueberzeugung, in den Grän-

zen des Rechts und zum Beſten des Staates gehandelt zu haben, und es
wird auf dem betretenen Wege vorwärts gehen. (Lebhaftes Bravo rechts).

Oeffentliche Sitzung des Schwurgerichts.
Halle, am 4. Marz 1852.

Präſident: App. Ger.-Rath Weſtphal.
Richtercollegium Die Kreisgerichtsr. Pergande, Wunderlich, Stecherund Rudloff;

t

Königl. Staatsanwaltſchaft Staatsanwalt Heiſe.
Gerichtsſchreiber: Referendar Ackermann,.

Der Namensaufruf ergiebt 831 anweſende Geſchworene.
Auf der Anklagebank beſindet ſich
J. Der Dienſtknecht Gottlieb Stoye aus Edderitz im Herzogthum Cöthen,

20 Jahr alt, noch nicht beſtraft, wegen einfachen und ſchweren Diebſtahls.
Jury: Oekonom Barth, Ober- Amtmann Bartels, Kaufmann Finger,

Kaufmann Fürſtenberg, Oekonom Lehnig, Rittergutsbeſitzer Kettembeil,
Rittergutsbef. Hausknecht, Freigutsbeſitzer Krüger OberBerg Amts-Secret.

ehmitz, Gutsbeſitzer Pitſchke, Kaufmann Wagner, Faſaneriebeſ. Bradt.
Vertheidiger: Rechtsanwalt Schede.
Der Angeklagte iſt beſchuldigt,

14 Tage vor Weihnachten v. aus dem in einer Stube uber dem Rüben-
ſchuppen der Bol z e' ſchen Zuckerfabrik zu Osmünde wo er als Ochſenknecht
diente den daſelbſt beſchäftigten Arbeitern Keller und Weisheit gehörenden
Koffer mittelſt weiten Einſchnittes über der fur das Vorlegeſchloß befindlichen
Krampe ohne das qu. Vorlegeſchloß aufzuſchließen 2 Brieftaſchen die eine
dem p. Keller, die andere dem p. Weisheit eigenthümlich zugehörend und
wovon die erſtere 7 Papier und 2 harte die zweite 2 Papier und einen hartenThaler enthieit Pap ß

tung zu bringen

2) ungefähr zu derſelben Zeit wo der obengedachte Diebſtahl ausgeübt wurde, ei
nes Donnerſtags Abends dem mit ihm auf einer Stube ſchlafenden Arbeiter
Auguſt Weiß einen demſelben gehörigen Geldbeutel mit 6 Sgr, 3 Pf. aus der
Jackentaſche

entwendet zu haben.
Obwohl derſelbe in der Vorunterſuchung zugeſtanden, die Brieftafeln mit dem

angegebenen Gelde entwendet zu haben ſo leugnet er doch hinſichtlich dieſes die
erſchwerenden Umſtände beſtreitet jedoch den zweiten Diebſtahl ganzlich.

Der aufgenommene Beweis von 11 Zeugen ſprach jedoch gegen den Angeklagten.
Nach gemachtem Reſume des Praſidenten ſtellte man den Geſchworenen 3 Fra

gen welche alle mit „Ja, der Angeklagte iſt ſchuldig beantwortet wurden.
Der Antrag des Staatsanwalts geht auf 3 Jahr Zuchthaus, Verluſt der bür

gerlichen Ehrenrechte und Landesverweiſung und verurtheilt hierauf der Gerichts
hof den Angeklagten wegen eines einfachen und eines ſchweren Diebſtahls zu 8
Jahr Zuchthaus und Landesverweiſung.

II. Die unverehel. Carol. Langewald aus Wettin 35 Jahr alt ſchon
drei Mal beſtraft und Mutter dreier unehelicher Kinder wegen zweier einfacher
Diebſtähle im wiederholten Ruckfalle.

Die Richter ſind für dieſe Verhandlung: Caeſar, Pergande, Wunder-
lich und Stecher.

Jury: Kaufmann Weber, Gutsbeſitzer Schlemmer, Rittergutspächter
Meyer Prem. Lieut. a. D. v. Bomsdorf, Steuerrath a. D. Goethe, Prof.
Dr. d'Alton, Gutsbeſ. Schiadebach, Rittergutsbeſitzer Kettembeil, Frei-
gutsbeſitzer Krüger, Rittergutsbeſitzer Obbaris, Gutsbeſitzer Fleiſcher, Prof.
Dr. Hin rich s.

Vertheidiger: Referendar Jacobi,
Die Angeklagte iſt beſchuldigt

1) am 11. September v. J. dem Rittergutsbeſitzer Kreis- Amtmann Rudloff' zu
Mücheln Hafer vom Geſchwadt

2) an demſelben Tage von einem Acker deſſelben eine Quantität Kartoffeln und
Krauthäupte

entwendet zu haben.
Dieſelbe leugnet ſowohl den Hafer als auch die Kartoffeln und Krauthäupte

geſtohlen zu haben will ſie vielmehr gefunden haben.
Das von ihr in der Voruntecrſuchung gemachte Geſtändniß hinſichtlich der

Kartoffeln nimmt ſie heute zurück.
Die aufgenommene Beweis- Aufnahme fällt jedoch gänzlich zum Nachtheile der

Angeklagten aus.
Nach dem vorgetragenen Reſumé des Präſidenten wurden den Geſchworenen

3 Fragen geſtellt und dieſe von denſelben mit „Ja, die Angeklagte iſt ſchuldig
beantwortet. Es beantragte demgemäß der Staatsanwalt 4 Jahr 3 Monat Zucht-
haus mit den Acceſſorien.

Hierauf trat der Gerichtshof ab und erkannte gegen die Angeklagte 44 Jahr
Zuchthaus Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte und Stellung unter Polizeiauf-
ſicht auf 5 Jahr. (Schluß der Sitzung um 2 Uhr.)

Stadttheater in Halle.
(Mittwoch, den 83. März 1852.)

m Die Hochzeit des Figaro.“ Komiſche Oper in vier Akten.
ozart.

Man hat in neueſter Zeit vielfach behauptet die Werthſchatzung deutſcher
klaſſiſcher Muſik, das Jntereſſe fur Mozarts Opern inſonderheit ſei in ſtetem
Abnehmen begriffen und wahrlich! ein Blick in das geſtern uüberaus ſparlich be
ſuchte Haus hätte beinahe auch uns ſo ſehr wir uns bisher dagegen geſtraubt,
die Wahrheit jener Behauptung glaubhaft finden laſſen. Doch nein! obwohl
immer ſchlimm genug lediglich die Nähe der Benefiz- Vorſtellung der gefeierten
Frl. Siegmann hat auf den geſtrigen Theaterbeſuch ſo ungünſtig gewirkt, daß
wir vor ſchwach beſetztem Parquet und Parterre und faſt völlig leeren Logen, Bal
con u. ſ. w. Figaro's Hochzeit in Scene gehen ſahen

Die Beſetzung der Rollen war folgende Graf von Almaviva: Herr Berg-
ſtein; die Gräfin ſeine Gemahlin: Frl. Wawra; Suſanne, ihr Kammermäd-
chen: Frl. Heyn; Figaro, Kammerdiener des Grafen: Herr Wilde; Cherubin,
Page des Grafen Frl. Seebach; Marcelline, Ausgeberin im Schloſſe des Gra-
fen: Frau Heß; Bartolo, Arzt in Sevilla: Herr Seebach; Baſilio, Muſikmei-
ſter: Herr Pütz u. ſ w.
Herr Bergſtein ließ nur in ſeinem Spiele noch, weniger in ſeinem Geſange,

die wünſchenswerthe Sicherheit vermiſſen denn daß ſeine Stimme einige Male
über ſſchlug, muß wohl auf Rechnung der kalten Temperatur der zugigen Umge-
bungen der Bühne geſtellt werden.

Frl. Wawra erwarb ſich auch geſtern wieder und ganz beſonders durch die
große Arie im 3. Akte: „Nur zu flüchtig 2c. lebhaften Beifall, wolle ſich aber mehr
und mehr vor jenem ungebührlichen Schleifen und Aneinanderziehen der Töne hü
ten, das ſich bei ihr an einzelnen Stellen ſchon bis zur Unleidlichkeit geſteigert hat.

Frl. Heyn progreſſirt in uberraſchendſter Weiſe, ſo daß ihre geſtrige Leiſtung,
die im 4. Akte in dem Recitativ mit Arie „Endlich nahet ſich c. ihren Gipfel
punkt erreichte, lebhafteſte Anerkennung verdiente und fand.

Den „Figaro“ des Herrn Wilde, nun wir können ihn uns ſchon ein
et fallen laſſen obwohl gerade dieſe Rolle die allſeitig tuchtigſte Beſetzung
ordert.

Frl. Seebach wußte den Pagen durch Koſtüm, Spiel und Geſang zur Gel-
Herr Seebach und Frau Heß befriedigten und Herr P tz

endlich, der den „Baſilio“ zwar in ziemlich eigenthumlich karrikirter Weiſe, je
doch konſequent von Anfang bis zu Ende durchführte, wirkte mit ſeinem penetran
ten Tenor in den Enſembles durchgangig wahrhaft draſtiſch.

Der Chöre können wir eben nicht rühmlich gedenken wohl aber erwarb
ſich das Orcheſter durch ſein eben ſo korrektes als diskretes Spiel den innigſten
Dank aller Zuhörer.

Kuünftigen Opern- Vorſtellungen wünſchen wir von Grund der Seele
eine lebhaftere, weil wohl verdiente Theilnahme Seitens des Publikums!
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Geſchichtskalender für Halle und den Negierungs-
bezirk Merſeburg.

5. März.

Muſik von

1768. K. D. Jlgen, der berühmte Rektor der Pforte, geboren.

Meteorologiſche Beobachtungen.

3. März. Morgens 6 Uhr. Nachm. 2 Uhr, Abends 10 Uhr. Tagesmittel,

Luftdruck 27 P. 3. 7,9 P. 2.27 P. 3. 9,7 P. 2.27 P. 3. 11,8p.2. 27 P. Z. 9,8 P. L.

Luftwärme —-10,2 Gr. Rm. 2,7 Gr. Rm. --3,3 Gr. Rm. --5,4 Gr. Rm.

Wetter trübe. heiter. trübe. ziemlich heiter.

Wind J e N. NW. NW. NW.



Bekanntmachung.
Die landwirthſchaftliche Central Direction zu

Bedra läßt unter verantwortlicher Redaction
des General Secretairs des landwirthſchaftlichen
Centralvereins für die Provinz Sachſen eine
Monatsſchrift in Heften von durchſchnittlich 2
Bogen gegen den jährlichen Preis von 22
Sgr. erſcheinen, welche den Titel führt:
Zritſchrift des landwirthſchafllichen Cen

tral- Vereins der Provinz Sachſen.
und ohne Erhöhung des Preiſes bei jeder
Königl. Preuß. Poſtanſtalt oder Buchhandlung
beſtellt werden kann.

Dieſe Zeitſchrift, welche von jetzt ab zugleich
das Organ der Königl. General Kommiſſion
für die Provinz Sachſen ſein wird, ſoll in ihrem
monatlichen Erſcheinen, außer den neueſten auf
die Landes Cultur überhaupt, ſowie insbeſon
dere der Provinz bezüglichen amtlichen Erlaſſen,
die Mittheilungen der Central Direction, die
Protocolle der Verhandlungen des Central Ver
eins und der SpecialVereine, eine Ueberſicht
der wichtigſten Fortſchritte der in- und aus
ländiſchen Landwirthſchaft und neuer empfehlens-
werther Culturen, endlich eine Reihe von Ab-
handlungen bewährter Landwirthe, namentlich
der diesſeitigen Provinz, enthalten.

Bei dem Nutzen, den ich mir von der Ver-
breitung dieſer Zeitſchrift verſpreche, nehme ich
Veranlaſſung, Ew. Hochwohlgeboren zu erſuchen,
die Anſchaffung derſelben nicht allein im Allge-
meinen, ſondern auch den Ortsvorſtänden zur
Verbreituug innerhalb der Gemeinden zu empfeh
len und ſich, wenn eine Gemeinde ein Exemplar
derſelben auf Koſten der Gemeindekaſſe halten
will, gefälligſt damit einverſtanden zu erklären.
Magdeburg, den 10. Februar 1852.

Der Ober Präſident der Provinz Sachſen.
(gez.) v. Witzleben.

ln
ſämmtliche Herren Landräthe

der Provinz Sachſen.

Indem ich vorſtehenden OberPräſidialErlaß
zur Kenntniß der Einſaſſen des Saalkreiſes
bringe, weiſe ich die Ortsſchulzen gleichzeitig
an, auf Verbreitung der gedachten Zeitſchriſt
innerhalb ihrer Gemeinden hinzuwirken und
wenn eine Gemeinde ein Exemplar derſelben auf
Koſten der Gemeindekaſſe halten will, ſolche
aus der letztern zu beſtreiten.

Halle, deu 25. Februar 1852.
Der Landrath des Saalkreiſes

v. Baſſewitz.

Bekanntmachung.
Die Brücke auf dem Communikations Wege

von Zwintſchöna nach Schönnewitz über
die Furth kam wegen ihrer ſchlechten Beſchaffen
heit mit Fuhrwerk ohne Gefahr nicht mehr paſ
ſirt werden und hat deshalb geſperrt werden
müſſen.

Jndem ich das Publikum hierauf aufmerkſam
mache, bemerke ich, daß bis zur Wiederherſtel-
dieſer Brücke das Fuhrwerk ſeinen Weg über
Canena und Bruckdorf nehmen muß.

Halle, den 27. Februar 1852.
Der Landrath des Saalkreiſes

v. Baſſewittz.

Ein junger Menſch, der eine ſchöne
Handſchrift ſchreibt, im Rechnen und
ſchriftlichen Arbeiten geübt iſt, ſucht
irgend eine Anſtellung. Adreſſen wolle
man gütigſt unter F. W. C. poste re-
stante Leipzig niederlegen.

Ferken, 4 bis 5 Wochen alt, verkauft das
Amt Giebichenſtein.

Ein Freigut
in Oldisleben bei Frankenhauſen gele-
gen, beſtehend aus

3* Acker 30 R. oder 4! Magdeb. Morg.
Garten,

196 221 Magdeb. Morg.Artland,
52* e 200R. 59 Magdeb. Morg.

Wieſe,

14 28 R. 13 Magdeb. Morg.
Holz,

nebſt Wohn und Wirthſchaftsgebäuden iſt aus
freier Hand zu verkaufen.

Der größte Theil der Ländereien gehört zu
den beſten, namentlich auch zum Rübenbau für
die im Orte befindliche Rübenzuckerfabrik, geeig
neten Ackerklaſſen auch kann auf dem Gute ein
anſehnliches Kapital ſtehen bleiben.

Darauf Reflectirende wollen ſich gefälligſt an
d. Juſtiz Amtmann Mier in Oldisleben
wenden.

Holz- Auction.
Am Mittwoch den 10. März, Vormittags von

10 Uhr an, ſollen in dem Holzgrundſtück der
„Lindenbuſch“ benannt, belegen unweit der
Chauſſee von Granau nach Bennſtedt:

8 Klaftern Stammholz,
70 Haufen Zopfholz,
40 Stück Birken,

250 Stück Eichen Nutzſtämme (die beiden letzt-
enannten ſind beſonders paſſend für dieSee Kutſchwagen Fabrikanten und
tellmacher),

unter den im Termine bekannt zu machenden Be
dingungen öffentlich meiſtbietend verkauft werden.

Bennſtedt, den 3. März 1852.
Koch.

Wilh. Schwarz, Duchbinder,
Halle, Ranniſche Straße Nr. 538,

wünſcht Oſtern einen Lehrling.

Bekanntmachungen.
Holz Verkauf.

Jn der Königl. Oberförſterei Biſchofrode
ſollen

Montag, den 15. März c.
A. Aus dem Unterforſt Bornſtedt,

Schlag Bärenthal.
circa:

54 Stück EichenNutzſtämme, 9--39 Fuß lang,
9-—-32 Zoll ſtark,

15 Stück Buchen Nutzſtämme,
33 BirkenNutzſtämme,
10 Espen-Nutzſtämme,
2! Klafter eichen Nutzholz,

44 Klafter Eichen-, 12 Klafter Buchen, 6
Klafter Birken, 20 Klafter Espen Scheit-
holz, 4 Klafter EspenKnüppel und 70 Schock
Abraumwellen;

B. Aus dem Unterforſt Gr.-Oſterhauſen:
2 Klafter EichenNutzholz, 8 Klafter Eichen

Scheitholz und 2 Schock Abraumwellen;
öffentlich meiſtbietend unter den vor Beginn des
Termins bekannt zu machenden Bedingungen ver
kauft werden, wozu Kaufluſtige ſich Vormittag
9 Uhr auf dem Schlage Bärenthal einfinden
wollen. Zahlungen für erſtandene Hölzer können
gleich nach Beendigung der Licitation an Ort
und Stelle geleiſtet werden.

Biſchofrode, den 29. Februar 1852.
Der Oberförſter Keuffel.

Schachbretter, Tiſchdecken und Lam-
penteller von Holz zum Zuſammenrollen, em
pfiehlt in großer Auswahl billigſt

Hermaun Küffer,
große Steinſtraße Nr. 127.

Getreidepreiſe.

Halle, den 4. März.
Weizen 2 thlr. 3 ſgr. 9 pf. bis 2 thlr. 18 ſgr. 9 pf.

Roggen 2 5 bis 2 18 HGerſte 1 15 bis 1 25Hafer 25 bis 1 2 6

Anſicht des geehrten Publikums aufgeſtellt.

Daguerréoty prrortraits,
für deren Genauigkeit und Haltbarkeit ich garantire, werden bei jeder Wit
terung von 9 bis 3 Uhr zu den Preiſen von bis 10 Thlr. im geheizten
Glasſalon mit den vorzüglichen Voigtländer Jnſtrumenten angefertigt.

Probebilder ſind vis- a vis meiner Wohnung, Alter Markt Nr. 700, zur

Veinrich Weber,
Photograph, Portrait- und Poreellanmaler.

Leipzig, den 3. März.

Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei.

Staatspapiere,nrſe Geſuch Actien Geſuch.im 14- Thaler-Fuße. oten, excl. Zinſen. oten.
Preuß. Frdsd'or à 5 Thlr. auf 1001 ELeipz. Stadt Obligationen à 3 im 14
Andere ausländiſche Louisd'or à 5 Thlr. Thlr. Fuße v. 1000 u. 500 Thlr. 954

nach gering. Ausmünzfuße auf 1001 10 kleinere
Holl. Ducaten à 3 Thlr. auf 1001 64 do. do. 407Kaiſerl. do. do. auf 1001 do. do. 44Bresl. do. à 654 As. auf 1001 64 Sächſ. erbl. Pfandbriefe à 34 v. 500
Paſſir do. à 65 As. auf 100 6 von 100 u. 25Conv.Spec. u. Gld. Auf 100 à 4 von 500 Sidem. 10 u. 20 Kr. auf 100 2 von 100 u. 25 eSächſ. lauſitzer Pfandbriefe à 3

do. do. à 34Staatspapiere. do. e de à oi Lpz.- Dresd. Eiſenb. Prior. -Obl. à 33Actien oxol Sinſen Drüring. Prior. -Obl. 44
Kgl. ſächſiſche Staats Papiere à 3 im Königl. Pr. Steuer Credit Kaſſenſch. à

14 Thlr. Fuße von 1000 u. 500 Thlr. 884 307, im 14 Thlr. F. v. 1000 u. 500 Thlr.

kleinere e kleinere tà 4 do. do. v. 500 1003 K. Pr. St. Schuldſcheine à 34 pr. 1000
à 44 do. do. v. 500 u. 200 1034 K. k. öſterreich. Met. pr. 150 fl. à 44

do. do. kleinere
nigl. ſächſ. Landrentenbriefe à 34 Actien d. W. B. pr. St.e v k. Fuße v. 1000 e 500 Thlr. 924Leipzg- Bank Actien à 250 Thlr. pr. 100

kleinere ELeipz. Dresd. Eiſenb. Act. à 100 vAct. d. eh. ſächſ.-bayr. E.C. bis Mich. 1855 pr.a her 3 v. 100 Thlr. 895LöbauZitt. do. pr. 1001
do. Sächſ. Schleſ. 4 pr. 100 1014 Berlin Anhalt à 200 pr. 100Prior. Obl d. ehem. Chmn.Rieſ. Eiſ.Anl. Magd. Leipz. à 100 pr. 238
à 10 Thlr. 4 21004 Thüringiſche do pr. 100
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